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  Vorlage 

 
Drucksachen-Nr.: DR/BV/031/2008/I-12 

Einreicher: Amt für Gebietsangelegenheiten und Ortschaften 
 

 
Beratungsfolge Status Termin Für Gegen Enthaltung Bestätigung
Dienstberatung des 
Oberbürgermeisters 

nicht 
öffentlich 04.02.2008     

Ausschuss für Wirtschaft, 
Stadtentwicklung und 
Tourismus 

öffentlich 
21.02.2008    

 

Haupt- und 
Personalausschuss 

öffentlich 27.02.2008     

Stadtrat öffentlich 12.03.2008     
 
 
Titel: 
 
Entsendung von 2 Vertretern des Stadtrates Dessau-Roßlau in den Verein 
"Naturpark Fläming e.V." 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Der Stadtrat der Stadt Dessau-Roßlau entsendet: 
 
    Frau/Herrn……………………………. und 
 
    Frau/Herrn……………………………. 
 
 als Vertreter des Stadtrates in den Vorstand des Vereins „Naturpark Fläming e.V.“ 
 
 
Gesetzliche Grundlagen: - § 44 Absatz 2 Satz 1 Gemeindeordnung    

  für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA)  
  vom 5. Oktober 1993 (GVBl. LSA S. 568)   
  in der zurzeit geltenden Fassung 
- §§ 4, 7 der Satzung des Vereins   
  „Naturpark Fläming e.V.“ vom 27.11.2007

Bereits gefasste und/oder zu ändernde 
Beschlüsse: 

 

Vorliegende Gutachten und/oder 
Stellungnahmen: 

 

Hinweise zur Veröffentlichung:  
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Begründung:  
 
Die Stadt Roßlau war seit 23. März 2005 Mitglied im Naturpark Fläming e.V. 
Dabei bezog sich die in den Naturpark eingebrachte Fläche auf die Ortsteile Roßlau, 
Streetz, Natho und Mühlstedt. 
 
Die Stadt Dessau-Roßlau tritt als Rechtsnachfolger der Stadt Roßlau und der 
Gemeinde Rodleben in die Mitgliedschaft des Naturpark Fläming e.V. ein. 
 
Auf Grund der Gebietsreform 2007 wurde die Satzung des Vereins den 
Gegebenheiten angepasst. 
Gemäß § 4 Absatz 2 b der Satzung des Vereins vom 27.11.2007 ist die Stadt 
Dessau-Roßlau mit 3 Vertretern geborenes Mitglied im Verein, bestehend aus dem 
Oberbürgermeister und 2 Vertretern des Stadtrates.  
 
Nach § 7 Absatz 2 a der vorgenannten Satzung gehören alle 3 Vertreter eines 
geborenen Mitgliedes zum Vorstand des Vereins. Die 2 Vertreter des Stadtrates sind 
namentlich zu benennen. (siehe Anlage 1) 
 
 
 
Für den Einreicher: 
 
 
 
Dezernent 
 
 
beschlossen im Stadtrat am: 
 
 
  
Dr. Exner Hoffmann Storz 
Vorsitzender des Stadtrates 1. Stellvertreter 2. Stellvertreter 
 
 
Anlagen: 
Satzung des Vereins v. 27.11.2007 
Topografische Karte des Naturparks Fläming 


